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Beschluss der Bezirksversammlung gemäß § 19 Abs. 2 BezVG 
Drucksache 21-4787B vom 29.02.2024 

Sehr geehrte Frau Wolpert, 

in ihrer Sitzung vom 29.02.2024 hat die Bezirksversammlung Altona den in der Anlage 
beigefügten Beschluss gefasst. Dieser Beschluss hat u.a. folgenden Wortlaut: 

„Das Bezirksamt wird gemäß § 19 (2) BezVG aufgefordert,  

1. die Prozesse im Bezirksamt Altona zu überprüfen und die Nachbe-
setzungen in besonders personalintensiven Bereichen zu be-
schleunigen. Es sollte geprüft werden, ob Springerteams in diesen 
Bereichen eingesetzt werden können. Hierbei ist eine effiziente und 
zeitnahe Abstimmung mit dem Personalrat unter Berücksichtigung 
aller Kriterien von höchster Bedeutung.  
     . . . . . 

Dazu möchte ich Ihnen mitteilen, dass der Beschluss keine Bindungswirkung gegenüber 
dem Bezirksamt entfalten kann, ohne dass es dazu einer Beanstandung bedürfte. Denn 
der mit diesem Beschluss ausdrücklich verfolgte Zweck besteht darin, die Nachbeset-
zungen in besonders personalintensiven Bereichen zu beschleunigen und zu prüfen, ob 
Springerteams in diesen Bereichen eingesetzt werden können (so Ziffer 1 des Beschlus-
ses).  

In allen Konstellationen handelt es sich um eine Entscheidung in Personal- oder Orga-
nisationsangelegenheiten des Amtes. Entscheidungen über die personelle Ausstattung 
des Bezirksamts oder über den Einsatz des Personals im Bezirksamt für bestimmte Auf-
gaben sind der Entscheidung der Bezirksversammlung aber von vornherein entzogen (§ 
19 Abs. 3 BezVG).  
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Die Bezirksaufsichtsbehörde hat bereits im Zusammenhang mit dem Beschluss des Haupt-
ausschusses zur Nachbesetzung einer Leitungsstelle in der Elternschule Altona vom 
10.05.2012 (Drs. XIX-1315) festgestellt, dass in diesen Fällen für ein Beanstandungsverfahren 
keine Notwendigkeit und aus rechtlicher Sicht auch kein Raum besteht. Das Schreiben der 
Bezirksaufsichtsbehörde vom 26. Juni 2012 ist ebenfalls als Anlage beigefügt.  

 

Dr. Stefanie von Berg 

Anlagen   




